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Auskunftsersuchen nach  dem  Verbraucherinformationsgesetz (VIG)'

Sehr ████████ ████████ ███▏ █████

hiermit wird Ihrem Antrag vom  10.07.2019 auf Auskunft nach  dem  VIG  stattgegeben.

Die beantragteAuskunft erfolgtdurch Übersendungder angefordertenKontrollberichtenach

Ablauf von 14 Tagen  nach Zustellungdieses Bescheids.

Dieser Bescheid ergeht gebühren- und  auslagenfrei.

Begründung

Sie  haben  am  10.07.2019 eine  Anfrage über  das  Online-Portal„Topf Secret“ zum

Lebensmiittelbetrieb

„Hauptmensa“,  Callinstr.23  in 30167  Hannover

gestellt.Hierbei beantragten Sie Auskunft über die beiden letztenlebensmittelrechtlichen

Kontrollen im  0.g. Betrieb und  im  Falle von  Beanstandungen, die Herausgabe  derjeweiligen

Kontrollberichte.

Gem.  82  Abs. 1S. 1 Nr.7 VIG  hatjeder nach Maßgabe  desVIG freien  Zugang zuallen Daten

über Überwachungsmaßnahmen  oderanderen behördlichenTätigkeitenoder Maßnahmen

zum  Schutz  von Verbrauchern, einschließlichder  Auswertung dieser Tätigkeiten und

Maßnahmen.  Der Anspruch bestehthierbeigem. $ 2 Abs. 1 S.2 VIG  nur insoweit,alskeine

Ausschluss- oder Beschränkungsgründe gem. $ 3VIG  vorliegen.

IhreAnfrage beziehtsich konkretauf die Mitteilungund den  Zugang  zu  denletztenbeiden

Kontrollberichten zum  o.g. Betrieb,sofernes beidiesen Kontrollen zu  Beanstandungen, also

festgestelltenAbweichungen von lebensmittelrechtlichenVorschriften,gekommen ist. Es  liegt

ein  begründetes Interessejedes  Verbrauchers vor, darüber Auskunft zu  erhalten,ob

Lebensmittelbetriebebeider  Herstellung, Behandlung  oder  Verarbeitung von  Lebensmitteln

die einschlägigenlebensmittelrechtlichenund  insbesondere hygienerechtlichenVorschriften

einhalten.
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Ausschluss- oder Beschränkungsgründe gem. 8 3 VIG sowie Ablehnungsgründe gem. 8 4
Abs. 3 bis 5 VIG ergebensich im vorliegendenFall nicht.

Im Rahmen des gem. $ 5 Abs. 1 VIG eingeleiteten Verwaltungsverfahrens wurde dem

beteiligen Dritten, hier der betroffene Lebensmittelbetrieb, nach 8 28
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)? die Möglichkeit gegeben, sich zu den maßgeblichen
Tatsachen und zu unserer beabsichtigten Entscheidung zu äußern. Hierbei haben sich keine

Anhaltspunkte ergeben, die der Auskunftserteilung entgegenstehen.

Unter Berücksichtigung von allen uns vorliegenden Erkenntnissen erfolgte die Abwägung
zugunstenIhrer Interessen. Somit war Ihrem Antrag vollumfänglich stattzugeben.

Infolge der durchgeführten Anhörung hat der betroffene Lebensmittelbetrieb Auskunft über
Ihre Personalien gewünscht. Aufgrund dessen wurde Ihr Name undIhre Anschrift gem. $ 5

Abs. 2 S. 4 VIG dem Lebensmittelbetrieb gegenüberoffengelegt.

Die Auskunftserteilung erfolgt gem. & 5 Abs. 3 VIG durch postalische Übersendung der

angeforderten Kontrollberichte. Dem beteiligten Lebensmittelbetrieb, ist diese Entscheidung
entsprechend $ 5 Abs. 2 S. 3 VIG ebenso bekannt zu geben.

Eine Übersendung derKontrollberichte ist nach $ 5 Abs. 4 VIGfrühestens möglich, sofern dem

beteiligten Dritten die Entscheidung bekannt gegeben wurde und diesem ein ausreichender

Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist. Daher erfolgt die

Übersendung der Kontrollberichte erst nach Ablauf dieser Rechtsbehelfsfrist von 14 Tagen
nach Zustellung dieses Bescheides an Sie und den betroffenen Lebensmittelbetrieb.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach $ 7 Abs. 1 VIG, wonach der Zugang zu
Informationen bis zu einem Verwaltungsaufwand von 250 Euro gebühren- und auslagenfrei
ist. Ihre Anfrage hat einen geringeren Verwaltungsaufwand verursacht, sodass die

Auskunftserteilung gebührenfreierfolgt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe Klage zum
Verwaltungsgericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Landeshauptstadt Hannover
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Rechtsgrundlagen

'Verbraucherinformationsgesetz (VIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Oktober

2012 (BGBl. I S. 2166), das durch Artikel 2 Absatz 34 des Gesetzes vom 7. August 2013
(BGBi. | S. 3154) geändert wordenist

2Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018

(BGBI. | S. 2639) geändert wordenist


